
Venraltungsgericht
des Kantons Zürich

4. Abteilung

v8.2020.00652

Urteil

des Einzelrichters

vom 17, November 2020

Mitwirkend; Verwaltungsrichter Reto Häggi Furs1, Gerichtsschreiberin Soqia Güntert.

In §achen

verteten durch den Verband der staatsangestellten
des Kantons Ziirich,
Baslerstasse 107, E04B Ztirictr,

gegen

Beschwerdeftihrerin,

Beschwerdegegner,

Stcrt Zärich,
8090 Ztirich,
vertr€ten durch das Mittelschul- und Berufsbild,ngsa*t,
Rcchtsabteilung, Ausstellungsstrasse g0, g090 Zttich,

betrelfend Abfindung,
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hat sich ergebcn:

L

3 war ab dem I' Se'ptember in mehreren aufeinan'

dcrfolgenden befristetcn Anstelhurgen mit rrnterschiedlictrem Pensum als Lehrbeauftagte

flir Deutsch an der Kantonsschule - ) angcstellt, anletabefristet bis zum

l. Mit Beschluss vom 18. Mar , stellte die Schulkommission fest, dass das Anstel-

lungsverhältris weiterhin befristet sei und am 3t. August ende. Mit Verftgung vom

16. August . löste dic Vizepräsidentin der Schulkommission das Anstelhurgsverhliltnis

vorsorglich per Ende Februar 'auf, sollte es sich um eine unbe&istete Anstellung han-

deln. Gegen beide Verfrgungen rekurrierte ; an die Bildungsdirektion,

welche die vereinigten Rochtsrniuel rnit Verftgung vom 22. Dezember i abwies, soweit

sie diese nicht als gegenstandslos geworden abschrieb.

Das Vawaltungsgericht hiess eine hiergegen erhobene Beschwerde mit Urteil vom 5. Jrmi

i teilweise gut und stellte fest, dass sich am 18. Mai in einem

unbe&isteten Anstellungsverhälhris mit der Kantonsschulr '. befunden habe und

die Kündigrurg vom 16- August . rechtswidrig gervesen sei. Es sprach

eine Entschädigung von sechs Monatslöhnen an und überwies die Angelegenheit

zur Festsetzung einer Abfindung an die Bildungsdirektion (V8.2018.00088).

Mit Vefügungvom}Z. Febnrar seEte das Mittelschul- und Berußbildnngsamt (MBA)

Abfrndung auf sechs Monatslöhne fest, "abzllgtich der Anrechnung der

Hälfte des während der Abfindungsdauer eruielten Erurcrbs- und Erwerbsematzeinkom-

mens".

IL
Mit Verftgung vom 10. August 

.

Rekurs ab.

wies die Bildmgsdirektion einen hiergegen erhobenen
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m.

liess am 14. September r Beschwerde beim Verwaltungsgericht er-

heben und beantragen, der Rekurscntscheid sei aufzulreben und ihre eine Abfindung von

acht Monatslöhnen zuansprechen. Die Bildungsdirektion veruichtete an }S.September
- 

'auf eine Vernehmlassung; das MBA schloss mit Beschwerdeantwort vom 15. Oktober

auf Abweisung der Beschwerde.

Der Einzelrichter erwägt:

1.

Das Verwaltungsgericht ist ftr Beschwerden gegen crstinstanzliche Rekursentscheide der

Bildungdirektion itber Anordnungen des MBA betcfferd die Festsetzung einer Abfindrmg

näch §§ 4l ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24.lvlai 1959 ffRq L§ 175.2) zu-

stärrdig.

Weil auch die weiteren ProzessvoraussetaüBen erftllt sind, ist auf die Beschwerde einzu-

treten.

2.

Im Sreit liegen zwei Monatslöhne. Gemäss unbestritten gcbliebcner Darstellung des MBA
erhielt die Beschwerdefülrrcrin anleü. ein Bruttojahresgehalt von Fr.49'703.05 bav. ein

Bruttomonatsgehalt (inklusive anteiligem 13. Monatslohn) 
"ol 

F . 4'141.90 (act.1tZlT

E. 13). Demnach beffigt der Steitrrert Fr.8'283.80. lVeil sich keine Frage von gnmdsätz-

licher Bedeutung stc[t, fltllt die Angelegenheit da$it in die einzelrichterliche Zlständigkeit

(§ 38b Abs. I lit. c und Abs. 2 VRc).

3.

3.1 Die Beschwerdeftihrcrin war bei Beendigung des Anstellungsverhältni*ses Jahre alt

und haue gemEiss unbestritten gebliebener Darstellung dcs MBA (unter Berücksichtigung

frtlherer Anstellungen) acht (volle) Dienstjahre. Nach § 169 Abs. 2 der Vollzugwerordnung
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zum Personalgesetz vom 19. Mai I 999 (yVO, LS I 77. I I I ) ist die Höhe der Abfindr:ng des-

halb anhand der persönlichen Verhältnisse der Beschwerdefttuerin zwischen vier und acbt
Monatsl§hnen festztrlegen. Im Rahmen der persönlichen Verhältnisse sind insbesondere die
Untersttitzungspflichten der Angestellterq ihre Arbeitsmarktchancen, ihre finanziellen Ver-
häiltnisse und die Umstände des Stellenverlusts zu berücksichtigen (§ 169 Abs. 3 WO).

3'2 Praxisgernäss ist bei der Festsetzung der Abfindung vom Mindestbetrag auszugehen und
werden anschliessend die persänlichen Verhältnisse gegebenenfalls abfindrmgserhöhend

berucksichtigt (vgl. PaRat lC4,tzlll). Die Beschwcrdefthrerin ist Mutter r Kinder im
schulpflichtigen Alter, was das MBA durch Erhöhung der Abfindung um zwei Monatslöhne
berüicksichtigt hat. Hingegen erachtetc es weder die Arbeitsmarkrchancen der Beschwerde-

frftrerin noch die umstände der Kiindigung als abfindungserhöhend.

3'3 Die Beschwetdefihrerin ist der Auffassrurg, dass sowohl ihre Arbeitsnrarktchancen
als auch die Umstände der Ktindigung abfindungserhöhend zu beräcksichtigen seien. Der
Arbeitsmarkt frr Lrhrpersonen an einer Kantonsschule für das Fach Deutsch sei klein und
ihre Arbeitsmarktchancen seien deshalb schlecht. Sodann m{lsse die Rechtswidrigkeit der
Ktindigung als abfindungserh§hender Kündigungsumstand berttcksichtigt werden.

Die fubeitsmarkchaucen sind entgegen der Auffassung der Beschwerdeftiluerin nicht nur
bezogen auf den Arbeitsmarkt für die bisherige Tätigkeit sondern bezogen auf den mit der
Ausbildung der Beschwerdeftihrerin offenstehenden Arbcitsmarkt zu beurteilen. schränkt
die Beschwerdeführerin den ihr offenstehenden Arbeitsmarkt dwch ihre Stellenpräferrenzen
(etwa indem sie nur eine Anstellung als Mitüelschullehrperson obA sucht und der Arbeitsort
in vergleichbarer Nähe zum wohnort sein muss wie der bisherige) selbst stark ein, hat dies
auf die Abfindurgshöhe keincn Einfluss. Die Beschwcrdeftihrerin verftigt über einen Uni-
versitätsabschluss sowie ein Lehrdiplom ftir die Fächer womit ihr
grundsätzlich ein grosser Arbeitsmarkt offensteht. Auch ihr Alter im Kündigungszeitpunkt
fflhrt erfahnrngsgemüss noch nicht zu einer Verkleinerung der fubeitsmarktchancen. Das
MBA hat die Arbeitsmarktchancen der Beschwerdefüluerin deshalb zu Recht nicht ab-
fi ndungserhöhend berticksichtigt.
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Sodann ist auch der Umstand, dass der Bcschwerdefütnerin recl*swidrig geklindigt wurde,

uicht abfindungserh6hend zu berncksichtigen (VGr, 22. August 2018, V8.2018.00330,

E. 4.4 Abs. 2, und 25. Juli 2018, V8.2017.00711,8.4.3 Abs. 3). Dazu dient vielmehr die

Entschädigung gemäss § l8 Abs.3 Satz I des Prsonalgesetzes vom27.september 1998

(LS 177.10)inVerbindungmittut.336aAbs. I f.desObligationenrechts(SR220). Soureit

die Beschwerdeftihrcrin in diesem Zusammenhang auf Erwligungen des Venvaltungs-

gerichts verweis, wonach die Abfindung (auch) präventiv gegffi leichtfertige Kihdi-
gungen wirken soll (vcr, 12. Mtirz 202A, Y8.2019.00629, E.3.4, und 10. März 2010,

P8.2009.00031, E.3.4.3,2), bezieht sich dies auf den rcchtspolitischen Zwerk der Ab-

findung und meint nicht, dass die Abfindung bei unrechtnlissiger Ktindigung höher anzu-

setTßn sei. Die Beschwerdeführerin beschrtinkt sich darauf, Umstände geltend zu machen,

die im Zusammenhang mit dem rechtswidrigen Vorgehen der Kantonsschule hh-
sichtlich der befüsteten Anstellung der Beschwerdeftlhrerin und deren Entlassung stehen

und schon mit der ihr zugesprochcnen Entscträdigung von sechs-Monatslöhnen abgegolten

wurden"

Demnach erweist sich die vorn MBA festgesetzte Abfindung inderHöhe von sechs Monats-

löhnen als rechtmassig.

3-4 Die Beschwerde ist allerdings aus anderen C-rnlinden teilweise gutzuheissen. Das MBA
hat die zugesprochene Abfindung einerseits um die Hälfte des bei einer privatschule erziel-
ten Erwerbseinkommens gekärzt, anderseits auch unr die Hälfte der von der Beschwcrde-

frihrerin bezogenen Taggelder der Arbeitslosenversicherung. }Vährend Ersteres gestätzt auf

§ 17 Abs.4 WO zulässig ist, erweist sich Leuteres als offenkundig rechtswidrig: Wird
einer oder einem Angestellten durch die bistrerige Arbeitgeberin bzw. den bisherigen

arbcitgeber eine zumutbare neue fuistellung angeboten oder vermittelt, so wird die Ab-,

findung unabhängig vom bisherigen und neuen Beschäftigungsgrad um das während der

Abfindmgsdaucr erzielte Erwsbseinkommen gektirzt (§ 17 Ab* 3 VVO). In den übrigen

Fällen wird die Abfurdung nach § l? Abs.4 VYO um die Hälfte des während der Ab-
findungsdauer erzieltcn Erwerbseinkommens gekärzt. §chon aus dem Wortlaut der Be-
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stimmung ergibt sich eindeutig, dass nurEinkommen aus einem Erwerb und nichtauch Ein-
kommen aus Taggeldem der Arbeitslosenversicherung anzurechnen ist. Zum gleichen

Schluss fthrt eine systematische Betrachtung: Im Lichte von Abs. 3, den die Regelung von

Abs. 4 crgänzt, kann eine Kärarng nur infrage kommen, wenn das Erwerbseinkommen auf-
grund einer neuen §telle erzielt wird. Schliesslich widerspricht die Auslegung des MBA
auch der ratio legis der Abfindung. Diese dient neben ihrer Funktion als Anerkennung ftir
die geleisüe'ten Dienstjahre insbesondere als ÜberbrUclcurgshilfe frr die Zcit nach dem stel-
lenverlust (VCr, 12. März 202A, Y 8.20 I 9,00629, E. 3.4 mit Hinweison, vgl. auch ABI I 996,

I154 f.) und ergänzt damit die Leistungen der Arbeislosenversicherung.

Das Verwaltungsgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Das bedeutet zwar nicht,

doss es von sich aus eine Verfilgung von allen Seiten auf ifue Rechtmässigkeit hh {iberpräft.
Ist eine fehlerhafte Rechtsanwendung wie hier aber offenkundig, darf das Verwalh:ngs-
gericht innerhalb des Streitgegenstands einc Ausgangsverfügung auch wegen anderer als der
geräglen Rechtsfehler (teilweise) aufheben (vcr, 3. Juli 2019, vB.201g.00701, E.5.1;
Marco Donatsctr" in: Atain Criffel ü{rsg.], Komrnentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz

des Kantons Ztirich [vRG],3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar vRG], § 52 N.32; Kaspar
Pläss' Kommentar VRG, § 7 N. 167). Die Beschwerdeftlhrerin verlangt vor Verqmltungs-
gericht die Aufhebung des Reknrsentscheids und hatte dort beantragt, die Ausgangsver-

fügung sei "in Bezug auf die Festlegung der Höbe der Abfindung au{arheben',. Weil all-
fallige Kärzungen gestütä auf § 17 Abs.4 YVO die Höhe dcr Ablindung beteffen, Iiegt
diese Frage innerhalb des Streitgegenstands. In dicsem Sinn ist dic Beschwerde teilweise
gutzlheissen und die Ausgangwerftigung aufzuheben, soweit damit angeordnet wird, dass
auch die Taggelder der Arbeitslosenvetsicherung an die Abfindungshöhe angcrechnet wer-
den.

Zuhanden des MBA bleibt ztrdem anzumerken, dass ftr die Höhe der Abfindung entgegen
Erwägung l l der Ausgangsverfrgung nicht der durchschnittliche Beschäftigungsgrad der
vergangenen fttEfJahre, sondern gemäss klarcrn Wortlaut von s l69 Abs. I Satz 2 wO der
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arletzt bezahlte Jahresbruttolohn massgebend ist. Weil hier jdoch sowohl der dgrchschnitt-

liche als auch der letzte Beschäftigungsgrad 36,36 % betagen, hat dies aufden Ausgang des

Verfahrens kcinen Einfluss.

4.

Der Streitwert bebägt nreniger als Fr. 30'000.-, weshalb die Gerichtskosten aufdie Gerichts-

kasse an nehmen sind (§ 65a Abs. 3 Satz MG).

5.

weil der streitwert weniger als Fr. 15'000.- beffigt (vgl. 8.2), ist die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht nur zulässig werm sich eine

Rechtsfrage von gnrndsätzlicher Bedeutung stellt (Art. 35 Abs- I lit. b in Verbindung mit
Abs. 2 des Burdesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.1l0]). Ansorntensteht

die subsidiäre Verfasstrngsbeschwerde r.uch Arl I 13 ff. BGG offen. So[tsn bcide Rechts-
mittcl ergriffen wetden, so mässte dies in derselben Rechtsschrift erfolgen (Aft. I 19 Abs. I
BGG).

Demgemäss erkennt der Eirzelrichter:

I' ln teilweiser Gutheissung der Beschwerde und teilwciser Änderung von Dispositiv-
Ziff,l der Verftlgung der Bildungsdireltion vom 10. August z0z0 wird Dispositiv-
Zitr.l der Verftgung des Mi$elschul'und Berufsbildungsamts vom ZZ.Febnw2019
aufgchoben, soweit damit die Aruechnung von Erwerbsersatzeirkomrnen angeordnet
wird.

Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebührr wird festgesetzt auf

Fr. l'000.-; die {tbrigen Kosten betragen:

Fr- 95_- Zustellkosten,

Fr. l'095.- Total derKosten.
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3. Die Gerichtskosten werden auf die Gerichtskasse genommon.

4. Gegen dieses Urteil kann im Sinn der Enrrägungen Beschwerde erhoben werden. Sie ist

binnen 30 Tagen, von der Zustellung an germhneq einzuraichen beim Bundesgcricht,

Schweizcrhofquai 6, 6004 Luzem.

5. Mitteilung an:

a) die Parteien;

b) dieBildungsdirektion;

c) den Regierungsrat.

Im Namen des Verwaltungsgerichts

Der Einzelrichter: Die Gerichtssclueiberin:

,Di/_ /_

versandt: 0Z Dez 2W0
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